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 ORTSGEMEINDE  
 HALSENBACH 
        

 
 

Sitzungsniederschrift 
 

Gremium: Ortgemeinderat Halsenbach 
Datum: Donnerstag, 09. März 2023 
Ort: Gemeindezentrum Halsenbach, Ehrerstraße 1 
Öffentlichkeit:  öffentlich             nichtöffentlich 
Einladung vom:  
Sitzungsbeginn: 19.00 Uhr 
Sitzungsende: 20.11 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

   

anwesend 
ja     /   
nein: Bemerkung: 

Vorsitzender: Lenz Rita ja  Ortsbürgermeisterin 

      

Ratsmitglieder: Bernd Armin  nein entschuldigt 

 Christ Dieter ja   

 Christ Ralph ja   

 Hoff Christian  nein entschuldigt 

 Jakobs Frank  nein entschuldigt 

 Kapellen Susann ja  Schriftführerin 

 Kasper Manfred ja  Erster Beigeordneter 

 Lauderbach Petra  nein entschuldigt 

 Link Bruno  nein entschuldigt 

 Mayer Rudolf ja  Vorsitzender zu TOP 1 b 

 Michel  Hans-Josef ja   

 
Möller-
Labohm Britta ja   

 Nass Joseph  nein entschuldigt 

 Nass Wolfgang  nein Beigeordneter,entschuldigt 

 Nick Wolfram ja   

 Nikolai Marion ja   
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Nach Begrüßung der Anwesenden stellt die Vorsitzende fest, dass zur Sitzung form- und 
fristgerecht und somit ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Dem wird nicht widersprochen. 
Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig.  
 
Die Tagesordnung wird um den Top 7 „Anschaffung einer Reinigungsmaschine“ für das 
Gemeindezentrum erweitert. 
TOP 9 „Antrag auf einen Wegemitnutzungsvertrag“ entfällt.  
Der Rat ist hiermit einverstanden. 
 
 

Tagesordnung: 

 

 

Öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Jahresabschluss 2021 
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 
b) Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin und der Beigeordneten 
 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 mit allen 
Bestandteilen und Anlagen 
 

3. Erweiterung und Sanierung der KiTa „Arche Noah“ in Halsenbach; 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zu den technischen Gebäudeeinrichtungen 
 

4. Entscheidung über die Annahme von Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 GemO 
 
5. Beratung und Entscheidung über Bauangelegenheiten 

 
6. Aufstellung des Bebauungsplans “Freiflächensolarpark Frohnberg“ der Stadt 

Emmelshausen; 
Beteiligung der Nachbargemeinden 
 

7. Anschaffung einer Reinigungsmaschine für das Gemeindezentrum 
 

8. Mitteilung und Anregungen 
 
Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
 

9.  Mitteilungen und Anregungen 
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Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 1 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023  

Jahresabschluss 2021 
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für 

das Haushaltsjahr 2021 
b) Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin 

und der Beigeordneten 
 
Beschlussvorlage: 
Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Fachbereich 4, 22/Hal/0025 
 
Beratungsdetails: 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Halsenbach hat in seiner Sitzung am 23.11.2022 
den Jahresabschluss 2021 geprüft und keine Beanstandungen erhoben. Zur Information sind der 
Schlussbericht, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Schlussbilanz 2021 als Anlage 
beigefügt.  
Hinweis zu Beschluss b): Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin und der Beigeordneten:  
VV Nr. 4 zu § 114 GemO:  
Die Bürgermeisterin und die Beigeordneten, denen Entlastung erteilt werden soll, dürfen an der 
Beratung und Abstimmung des Ortsgemeinderates über die Entlastung nicht teilnehmen. Sind hiernach 
sowohl die Bürgermeisterin als auch alle Beigeordneten von der Beratung und Beschlussfassung 
ausgeschlossen, so führt das älteste anwesende Ratsmitglied den Vorsitz. 
 
Beschluss: 
a) Der Ortsgemeinderat Halsenbach nimmt den Schlussbericht zur Kenntnis und stellt den 

Jahresabschluss wie folgt fest: 
 

Jahresergebnis      440.304,68 € 
Finanzmittelüberschuss     339.623,51 € 
Eigenkapital               8.564.697,28 € 
Bilanzsumme             13.889.520,17 € 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (10 Ja-Stimmen). 
 
Beschluss: 
b) Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt das älteste anwesende Ratsmitglied Rudolf Mayer 

gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 GemO den Vorsitz.  
Rita Lenz, Ortsbürgermeisterin, und Manfred Kasper, Erster Beigeordneter, setzen sich in den 
Zuschauerbereich. 

 
Der Ortsgemeinderat erteilt der Ortsbürgermeisterin, den Beigeordneten, dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein sowie den Beauftragten des 
Bürgermeisters Entlastung gemäß § 114 Abs. 1 GemO. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (8 Ja-Stimmen). 
 
Rita Lenz, Ortsbürgermeisterin, und Manfred Kasper, Erster Beigeordneter, nehmen wieder am 
Sitzungstisch Platz. 
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TOP 2 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Beratung und Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung 2023 mit allen Bestandteilen und 
Anlagen 

 
Beschlussvorlage: 
Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Fachbereich 4, 23/Hal/0002 

 
Beratungsdetails: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 liegt den 
Mitgliedern des Ortsgemeinderates Halsenbach zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat Halsenbach beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der 
Ortsgemeinde Halsenbach für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt, den 
Teilhaushalten und dem Stellenplan. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (10 Ja-Stimmen). 
 
 
 

TOP 3 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Erweiterung und Sanierung der KiTa „Arche Noah“ 
in Halsenbach; 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zu den 
technischen Gebäudeeinrichtungen 

 
Beschlussvorlage: 

Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Fachbereich 3, 23/Hal/0007  
 
Beratungsdetails: 
Zur Erweiterung und Sanierung der KiTa „Arche Noah“ wurde im November 2022 mit den Vorarbeiten 
(Abbruch Dachüberstand) am Bestand begonnen. Im Februar 2023 wurden die 
Entwässerungsleitungen des Bestandbaus verlegt und an den bestehenden Kanalhausanschluss 
angeschlossen, das Gelände freigeräumt und mit den Erdarbeiten begonnen. In einer zweiten 
Ausschreibungsphase wurden die Lieferungen und Leistungen der Technischen Gebäudeausstattung 
öffentlich ausgeschrieben und am 14.02.2023 submittiert. 

 
Gewerk 410 – Wasser-, Abwasser-, Gasanlagen  
Bei der öffentlichen Ausschreibung der Wasser-, Abwasser- und Gasanlagen haben neun Firmen 
Angebotsunterlagen angefordert und vier Firmen zum Submissionstermin am 14.02.2023 ein 
Hauptangebot eingereicht. Alle Angebote wurden elektronisch eingereicht. Ein Angebot konnte 
aufgrund fehlender Preise nicht gewertet werden. Das wirtschaftlichste Angebot schließt mit 155.626,02 
€ brutto. Die zweite Bieterin schließt mit 157.556,10 € brutto. Die dritte Bieterin schließt mit 188.789,51 
€ brutto. 
Die Kostenschätzung des bepreisten LV liegt bei 147.049,38 € brutto. 
Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse empfiehlt das Büro Seger & Hirsch Ingenieurgesellschaft 
mbH nach fachlicher, technischer und rechnerischer Prüfung und Wertung die Vergabe an die 
wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Aprospos Wasser und Wärme GmbH, 56850 Enkirch, mit 
Gesamtkosten von 155.626,02 € brutto zu vergeben. 
Die Verwaltung schließt sich dem Vergabevorschlag des Ingenieurbüros an. 
 
Gewerk 420 – Wärmeversorgungsanlagen  
Bei der öffentlichen Ausschreibung der Wärmeversorgungsanlagen haben acht Firmen 
Angebotsunterlagen angefordert und drei Firmen zum Submissionstermin am 14.02.2023 ein 
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Hauptangebot eingereicht. Alle Angebote wurden elektronisch eingereicht. Ein Angebot konnte 
aufgrund fehlender Preise nicht gewertet werden. Das wirtschaftlichste Angebot schließt mit 152.253,42 
€ brutto. Die zweite Bieterin schließt mit 165.423,69 € brutto. Die Kostenschätzung des bepreisten LV 
liegt bei 165.100,00 € brutto. Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse empfiehlt das Büro Seger & 
Hirsch Ingenieurgesellschaft mbH nach fachlicher, technischer und rechnerischer Prüfung und Wertung 
die Vergabe an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Wust & Heck GmbH, 55481 Kirchberg, mit 
Gesamtkosten von 152.253,42 € brutto zu vergeben. Die Verwaltung schließt sich dem 
Vergabevorschlag des Ingenieurbüros an. 
 
Gewerk 430 – Lufttechnische Anlagen 
Bei der öffentlichen Ausschreibung der lufttechnischen Anlagen haben sieben Firmen 
Angebotsunterlagen angefordert und vier Firmen zum Submissionstermin am 14.02.2023 ein 
Hauptangebot eingereicht. Alle Angebote wurden elektronisch eingereicht. Das wirtschaftlichste 
Angebot schließt mit 106.591,51 € brutto. Die zweite Bieterin schließt mit 108.152,04 € brutto. Die 
dritte Bieterin schließt mit 109.317,74 € brutto. Die vierte Bieterin schließt mit 121.160,85 € brutto. Die 
Kostenschätzung des bepreisten LV liegt bei 128.341,38 € brutto. Auf Grundlage der vorliegenden 
Ergebnisse empfiehlt das Büro Seger & Hirsch Ingenieurgesellschaft mbH nach fachlicher, technischer 
und rechnerischer Prüfung und Wertung die Vergabe an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Marco 
Dohr Sanitäre Anlagen-Heizungsbau, 56356 Zell-Mosel, mit Gesamtkosten von 106.591,51 € brutto 
zu vergeben. Die Verwaltung schließt sich dem Vergabevorschlag des Ingenieurbüros an. 
 
Gewerk 440 – Starkstromanlagen 
Bei der öffentlichen Ausschreibung der Starkstromanlagen haben acht Firmen Angebotsunterlagen 
angefordert und drei Firmen zum Submissionstermin am 14.02.2023 ein Hauptangebot eingereicht. 
Alle Angebote wurden elektronisch eingereicht. Das wirtschaftlichste Angebot schließt mit 161.675,13 
€ brutto. Die zweite Bieterin schließt mit 171.639,11 € brutto. Die dritte Bieterin schließt mit 231.857,43 
€ brutto. Die Kostenschätzung des bepreisten LV liegt bei 171.878,71 € brutto. Auf Grundlage der 
vorliegenden Ergebnisse empfiehlt das Büro Seger & Hirsch Ingenieurgesellschaft mbH nach 
fachlicher, technischer und rechnerischer Prüfung und Wertung die Vergabe an die wirtschaftlichste 
Bieterin, die Firma Frank Schmitz Elektrotechnik GmbH, 56281 Emmelshausen, mit Gesamtkosten von 
161.675,13 € brutto zu vergeben. Die Verwaltung schließt sich dem Vergabevorschlag des 
Ingenieurbüros an. 
 
Gewerk 450 – Fernmelde- und Brandwarnmeldeanlagen 
Bei der öffentlichen Ausschreibung der Fernmelde- und Brandwarnmeldeanlagen haben sechs Firmen 
Angebotsunterlagen angefordert und vier Firmen zum Submissionstermin am 14.02.2023 ein 
Hauptangebot eingereicht. Alle Angebote wurden elektronisch eingereicht. Das wirtschaftlichste 
Angebot schließt mit 25.093,35 € brutto. Die zweite Bieterin schließt mit 34.098,52 € brutto. Die dritte 
Bieterin schließt mit 35.900,10 € brutto. Die vierte Bieterin schließt mit 40.403,24 € brutto. Die 
Kostenschätzung des bepreisten LV liegt bei 32.675,57 € brutto. Auf Grundlage der vorliegenden 
Ergebnisse empfiehlt das Büro Seger & Hirsch Ingenieurgesellschaft mbH nach fachlicher, technischer 
und rechnerischer Prüfung und Wertung die Vergabe an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Ensel-
NT GmbH, 56281 Emmelshausen, mit Gesamtkosten von 25.093,35 € brutto zu vergeben. Die 
Verwaltung schließt sich dem Vergabevorschlag des Ingenieurbüros an. 

 
Mitteilung über einen getroffenen Eilentscheid zur Vergabe von Probeentnahmen und chemischer 
Analyse des Baugrunds. Damit die Erdarbeiten lt. Bauzeitenplan realisiert werden konnten, wurde in 
Bezug auf ein notwendiges aktuelles Baugrundgutachten das Instrument des Eilentscheides für den 
ausstehenden Beschluss gewählt. Das eingegangene Angebot des Ingenieurbüros Gera Geotechnik 
wurde nach fachlicher, technischer und rechnerischer Prüfung und Wertung mit einer Angebotssumme 
von 4.391,10 € brutto für wirtschaftlich befunden und zwischenzeitlich auch vergeben und ausgeführt. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Es wird auf die Ausführungen der Sitzung vom 29.11.2022 verwiesen. 
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Veranschlagung im Haushalt: 
Zur Erweiterung und Sanierung der KiTa „Arche Noah“ in Halsenbach stehen unter der Kostenstelle 
3650-096200-47-3 ausreichende Haushaltsmittel zur Vergabe der Leistungen zur Verfügung 

 
Beschluss: 
Die Ortsgemeinde Halsenbach beschließt die Lieferungen und Leistungen der folgenden Gewerke an 

die wirtschaftlichste Bieterin zu vergeben: 
 
Gewerk 410 – Wasser-, Abwasser-, Gasanlagen: Firma Aprospos Wasser und Wärme GmbH mit 
einer Auftragssumme von 155.626,02 € brutto 
 
Gewerk 420 – Wärmeversorgungsanlagen: Firma Wust & Heck GmbH mit einer Auftragssumme von 
152.253,42 € brutto 
 
Gewerk 430 – Lufttechnische Anlagen: Firma Marco Dohr Sanitäre AnlagenHeizungsbau mit einer 
Auftragssumme von 106.591,51 € brutto 
 
Gewerk 440 – Starkstromanlagen: Firma Frank Schmitz Elektrotechnik GmbH mit einer 
Auftragssumme von 161.675,13 € brutto 
 
Gewerk 450 – Fernmelde- und Brandwarnmeldeanlagen: Firma Ensel-NT GmbH mit einer 
Auftragssumme von 25.093,35 € brutto 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (10 Ja-Stimmen). 

 
 
 

TOP 4 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Entscheidung über die Annahme von 
Zuwendungengemäß § 94 Abs. 3 GemO 

 
Beschlussvorlage: 
Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Fachbereich 4, 23/Hal/0002 
 
Beratungsdetails: 
Der Ortsgemeinde Halsenbach wurden Spenden in Höhe von insgesamt 800-- € für den Seniorentag 
2023 angeboten. 
a) Seis & Wölbert GmbH, Halsenbach, 150,-- € 
b) Madeleine Boos, Halsenbach, 150,-- € 
c) IBEDA-Chemie GmbH, Halsenbach, 200,-- € 
d) Brodt Tief- und Straßenbau GmbH, Halsenbach, 150,-- € 
e) Tierarztpraxis Dr. Roland Labohm, Halsenbach, 150,-- €. 

 
Veranschlagung im Haushalt: 

Die Spenden sind nicht im Haushaltsjahr veranschlagt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden von 
a) Seis & Wölbert GmbH, Halsenbach, 150,-- € 
b) Madleine Boos, Halsenbach, 150,-- € 
c) IBEDA-Chemie GmbH, Halsenbach, 200,-- € 
d) Brodt Tief- und Straßenbau GmbH, Halsenbach, 150,-- € 
e) Tierarztpraxis Dr. Roland Labohm, Halsenbach, 150,-- € 
in Höhe von insgesamt 800,-- € für den Seniorentag 2023 in der Ortsgemeinde Halsenbach 
zu. 
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Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einheitlich (10 Ja-Stimmen). 
 
 

 

TOP 5 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Beratung und Entscheidung über 
Bauangelegenheiten 

 
 
Beratungsdetails: 
Der Bauherr beabsichtigt den Anbau eines Wintergartens auf die bestehende Terrasse des 
Wohnhauses in der Gemarkung Halsenbach, Halsenbacher Straße 6. 
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes. Das 
Wohnhaus liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ohne Bebauungsplan. Die 
Zuwegung über die Kreisstraße K 110 Halsenbacher Straße Ehr ist gesichert. Der Nachweis der 
Stellplätze ist nach § 47 i.V.m. § 66 Abs. 3 LBauO gesichert. Der Gemeinderat sollte das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB herstellen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag gemäß § 36 BauGB.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einheitlich ( 10 Ja-Stimmen). 
 
 
 

TOP 6 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Aufstellung eines Bebauungsplans „Freiflächen-
solarpark Frohnberg“;  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs. 
2 BauGB sowie Abstimmung mit den benachbarten 
Gemeinden gem § 2 Abs. 2 BauGB 

 
Beratungsdetails: 
Der Stadtrat der Stadt Emmelshausen hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den nachstehenden 
Beschluss gefasst: 
Der Stadtrat beschließt, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Freiflächensolarpark 
Frohnberg“ einzuleiten. Der vorgesehene Geltungsbereich umfasst die Flächen in der Gemarkung 
Emmelshausen, Flur 20, Flurstücke Nummern 100 tlw., 101 tlw., 142 tlw. 
Der Bebauungsplan soll die Bezeichnung „Freiflächensolarpark Frohnberg“ tragen. 
Inhalt des Bauleitplanverfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf einer ca. 7 ha großen Fläche. 
Das Plangebiet ist zur Verdeutlichung in dem nachstehenden Kartenausschnitt dargestellt. Mit diesem 
Bauleitplanverfahren beabsichtigt die Stadt Emmelshausen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu schaffen. 
Die überplante Fläche wurde im weiterhin gültigen Flächennutzungsplan der ehem. Verbandsgemeinde 
Emmelshausen bereits 2012 über die 7. Änderung als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Sonnenenergienutzung dargestellt. Die Planung entspricht damit der Flächennutzungsplanung. Gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB sind die Bürgerinnen und Bürger (Öffentlichkeit) möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 
Gemäß §§ 4 Abs. 1, 2, Abs. 2 BauGB unterrichten wir Sie über die Planungen der Stadt Emmelshausen 
und bitten Sie, sich hierzu bis spätestens 12.04.2023 zu äußern. 



8 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, keine Stellungnahme abzugeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich ( 9 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme). 

 

 
 
 
 

TOP 7 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Anschaffung einer Reinigungsmaschine für das 
Gemeindezentrum 

 
Beratungsdetails: 
Seit der Fertigstellung unseres Gemeindezentrums sind fast 3 Jahre vergangen, der Bodenbelag in 
den Fluren und im Veranstaltungsraum ist verschmutzt. Die Verunreinigung kann nicht durch die 
herkömmliche Handreinigung behoben werden. Aus diesem Grund haben wir uns eine Reinigungs-
maschine von Hako B 25, die für das GZ geeignet ist, vorführen lassen. Die Firma Jungblut hat eine 
Probereinigung im Veranstaltungsraum sowie im Flur durchgeführt. Das Ergebnis war beeindruckend.  
Die Firma Jungblut sowie noch 2 weitere Firmen haben ein Angebot für die Hako B 25 unterbreitet. 

Das wirtschaftlichste Angebot schließt mit 3700,00 € netto.  
Die zweite Bieterin schließt mit 4000,00€ netto. 
Die dritte Bieterin schließt mit 4100,00 € netto. 
Auf dieser Grundlage wäre die Firma Jungblut mit 3700,00 € netto als günstigste Bieterin und wir sollten 

den Auftrag an sie vergeben. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
3700,00 € netto 
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Veranschlagung im Haushalt: 

Mittel sind im Haushaltsjahr 2023 eingestellt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Reinigungsmaschine Hako B25 bei der wirtschaftlichen Bieterin Firma 
Jungbluth in Kruft zum Angebotspreis von 3700,00 € netto zu erwerben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (10 Ja-Stimmen). 

 

 
 
 
 

TOP 8 
öGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Mitteilung und Anfragen 

 
Umwelt- Gemeindetag/-woche vom 03.03.2023 bis 11.03.2023, am 11.03.2023 ab 9:30 Uhr am Bauhof 
mit anschließendem Imbiss für alle Helfer. 
 
Nichts, was der Niederschrift bedarf. 
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Nichtöffentlicher Teil 
 

TOP 9 
nöGRS Halsenbach  
09.03.2023 

Mitteilung und Anfragen 

 
Nichts, was der Niederschrift bedarf. 
 
 
 
 
 
 
Die Vorsitzende schließt mit einem Dank an die Ratsmitglieder um 20:11 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
 
------------------------------- --------------------------  ------------------------------------------- 
Rita Lenz   Rudof Mayer    Susann Kapellen 
Vorsitzende   Vorsitzender zu TOP 1b  Schriftführerin 

 


